
 

Fon (0395) 42 55 910 
Fax (0395) 42 55 920 

info@baukonzept-nb.de 
www.baukonzept-nb.de 

 

 

 
Stadt Penzlin 

 

Bebauungsplan Nr. 21 
„Wohngebiet Alte Gärtnerei“ 

im Verfahren gemäß § 13 b BauGB 
 

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhang 02 - Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Februar 2021 



S e i t e  | 1    

 

Bearbeitungsstand: Februar 2021                                               Bebauungsplan Nr. 21  
„Wohngebiet Alte Gärtnerei“ 

  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

1.  EINLEITUNG 2 

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 2 

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 3 

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 3 

1.4  Relevanzprüfung 4 

2.  WIRKUNGEN DES VORHABENS 8 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 8 

2.2  Anlagenbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 9 

3.  BESTAND SOWIE DARSTELLUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 9 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 9 

3.1.1 Pflanzenarten 9 

3.1.1 Tierarten 9 

3.2  Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 der 
Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 13 

4.   MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER  

KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT 18 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 18 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen 18 

5.  GUTACHTERLICHES FAZIT 20 

6. LITERATURVERZEICHNIS 21 

 
  



S e i t e  | 2    

 

Bearbeitungsstand: Februar 2021                                               Bebauungsplan Nr. 21  
„Wohngebiet Alte Gärtnerei“ 

  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

1.  Einleitung 

Der stetigen Nachfrage nach Wohngrundstücken entsprechend soll das im Wes-

ten der Stadt Penzlin bestehende Areal einer ehemaligen Gärtnerei im Rahmen 

des vorliegenden Bebauungsplans für die Erschließung von stadtnahen Bau-

grundstücken planungsrechtlich entwickelt werden.  

Die Stadt Penzlin hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.10.2019 den Aufstel-

lungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 21 „Wohngebiet Alte Gärtnerei“ be-

schlossen. 

Planungsziel ist die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 

BauNVO. Je nach Nutzungsgrad ist damit die Schaffung von bis zu 20 Wohn-

grundstücken möglich.  

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine 

Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen 

des Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren 

Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Planungsziel ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 

BauNVO. Die Ansiedlung von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, sonstigen 

nicht störenden Gewerbebetrieben, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrie-

ben und Tankstellen ist nicht mit den Planungszielen der Stadt vereinbar, denn 

die Zielstellung der Stadt liegt auf der Entwicklung von Wohnbaugrundstücken 

für Einfamilienhäuser. Insofern sollen Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 

BauNVO unzulässig sein. 

Das städtebauliche Konzept sieht vor das Maß der baulichen Nutzung dem Cha-

rakter der angrenzenden Wohngebiete anzupassen. 

Zur Eingrünung des Plangebietes ist unter anderem die Herstellung eines Gehölz-

streifens entlang der nördlichen und westlichen Plangebietsgrenze geplant. 
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1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Planungsraum befindet sich im Westen der Stadt Penzlin. Nördlich des Pla-

nungsraums verläuft die Bundesstraße B192. Die Erschließung des Geltungsbe-

reichs erfolgt im Süden von der Straße Döring.   

Eingebettet in bestehende Siedlungsstrukturen im Osten, Westen und Süden un-

terliegt die Vorhabenfläche derzeit einer regelmäßigen Mahd.   

Der Betonplatten Weg, der zu dem zentral gelegenen Gebäude führt, wurde be-

reits entsiegelt.  

Mit Ausnahme weniger Einzelbäume im Nordosten des Geltungsbereiches ist der 

Vorhabestandort gehölzfrei. 

Gesetzlich geschützte Biotope, nationale oder europäische Schutzgebiete werden 

durch die Planung nicht berührt. 

Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung da-

her der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Grenze des Untersuchungsrau-

mes gewählt. Auswirkungen über diesen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund 

des zu erwartenden Wirkgefüges nicht ableitbar.  

 

 

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz 

gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende 

Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichti-

gen bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 
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Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-

chungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG.  

Dabei wird die Ausstattung des Planungsraumes hinsichtlich der Habitatqualität 

und Eignung als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Ausgegangen 

wird in diesem Fall von der sogenannten worst-case-Betrachtung, in welcher das 

Vorkommen einer Art angenommen wird, wenn die Art im Raum verbreitet ist 

und sich dort geeignete Habitatstrukturen befinden. Sie ist in diesem Falle geeig-

net, um den Sachverhalt angemessen zu erfassen. 

Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Be-

stand, da nicht alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind. 

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbe-

standes wird deshalb unter Berücksichtigung einer am Maßstab der praktischen 

Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen. 

 

 

1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden können und die daher einer artenschutzrechtlichen Prü-

fung nicht mehr unterzogen werden müssen. 

Dies sind Arten, 

o die im Land Mecklenburg-Vorpommern gemäß Roter Liste ausgestorben 

oder verschollen sind und deren Auftreten in Mecklenburg-Vorpommern in 

naher Zukunft unwahrscheinlich erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  
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Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aus-

geschlossen werden.  

Käfer 

Vorkommen streng geschützter Käfer (Coleoptera) sind im Untersuchungsraum 

nicht bekannt. Vorzugslebensräume der Arten Breitrand (Dytiscus latissimus) 

und Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) sind nähr-

stoffarme bis – mäßige Stehgewässer. Diese werden durch die Planung nicht be-

rührt.  

Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock (Cerambyx cerdo) und Hirschkäfer 

(Lucanus cervus) besiedeln alte Höhlenbäume und Wälder. Diese sind innerhalb 

des Geltungsbereiches nicht vorhanden.  

Nachweise des Mentrie´s Laufkäfer (Carabus menetriesi ssp. Pacholei) sind im 

Mecklenburg-Vorpommern ausschließlich im unteren Peenetal bekannt. Diese Art 

präferiert nährstoffärmere, konstant grundwassergeprägte, schlenken- und torf-

moosreiche Standorte.  

Die Vorzugslebensräume der genannten streng geschützten Arten werden durch 

die Planung nicht berührt. Eine Beeinträchtigung durch das geplante Vorhaben 

kann somit ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge 

Schmetterlinge (Lepidoptera) wie der Große Feuerfalter (Lycaena dispar), der 

Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) und der Nachtkerzenschwärmer (Pro-

serpinus proserpina) leben in Mooren, Feuchtwiesen und an Bachläufen.  

Diese geeigneten Lebensräume sind im Bereich des Vorhabenstandortes nicht 

vorhanden.  

 

Amphibien 

Vorzugslebensräume von Amphibien, wie Kammmolch (Triturus cristatus), Rot-

bauchunke (Bombina bombina), Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana 

dalmatina), Kleiner Wasserfrosch (Pelophylax lessonae), Wechselkröte (Bufo viri-

dis), Laubfrosch (Hyla arborea), Kreuzkröte (Bufo calamita) und Knoblauchkröte 

(Pelobatos fuscus) sind innerhalb des Untersuchungsraums nicht vorhanden. 

Deren potenzielle Laichgewässer (sonnenexponiertes Gewässer, offene Wasser-

fläche, reich strukturierter Gewässerboden [Äste/Steine, fehlender Fischbesatz]) 

befinden sich außerhalb des Untersuchungsraumes. Es besteht kein erhöhter Un-

tersuchungsbedarf. 
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Sonstige streng geschützte Arten 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 

semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger, Libellen (Odonata) und Weichtiere (Mollusca) auszuschlie-

ßen. 

Säugetiere 

Für Kleinsäuger wie Haselmaus, Feldhamster, Biber und Fischotter ergibt sich 

kein erhöhter Untersuchungsbedarf. Lebensräume dieser Säugetierarten sind im 

gesamten Untersuchungsraum nicht vorhanden. Ein Vorkommen von Fledermäu-

sen (Microchiroptera) kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Winterquar-

tiere, wie Keller, Höhlen, Gewölbe mit einer hohen Luftfeuchtigkeit sowie einer 

konstant niedrigen Temperatur von 2 bis 5 Grad befinden sich nicht innerhalb 

des Geltungsbereichs.  

Ein Vorhandensein von Tagesquartieren, insbesondere als Schlafplatz für Männ-

chen, kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Natürliche Sommer-

quartiere der europäischen Fledermäuse sind enge Ritzen sowie Hohlräume. Da-

bei bevorzugen einige Arten Spalten hinter abplatzender Borke, Baumhöhlen o-

der Stammrisse. Andere Arten siedeln vorrangig in Spalten von Felsen und Höh-

len. Teilweise werden auch aufgelassene Gebäude genutzt. Die Tagesquartiere 

werden von April bis August genutzt.  

Aufgrund geeigneter Eigenschaften des Gebäudes als Sommerquartier sind Fle-

dermäuse näher zu untersuchen. 

Reptilien 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Zauneidechse (Lacerta agilis), Schlingnatter 

(Coronella austriaca) sowie Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) 

streng geschützt. Gewässer, die der Europäischen Sumpfschildkröte als Lebens-

raum dienen können befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Die 

Schlingnatter besiedelt Sandheiden, Magerrasen sowie trockene Hochmoor- und 

Waldränder. Diese Lebensräume sind ebenfalls nicht im Geltungsbereich vorhan-

den. Bei stichprobenartigen Überprüfungen im Sommer 2020 konnten keine In-

dividuen festgestellt werden. Dennoch kann das Vorkommen von Zauneidechsen 

nicht gänzlich ausgeschlossen werden und ist näher zu untersuchen. 
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Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-

Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten 

alle wildlebenden europäischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders ge-

schützten Arten.  

Eine Betroffenheit von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie zum 

Beispiel Eisvogel, Rohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn, Blaukehlchen, Rohrweihe und 

kann gänzlich ausgeschlossen werden. Von der Planung sind Lebensräume dieser 

Arten nicht betroffen. 

Aufgrund der Habitatausstattung und unter Berücksichtigung der relevanten 

Wirkfaktoren des Vorhabens kann der zu bewertende Bestand europäischer Brut-

vogelarten auf störungsunempfindliche Brutvögel der Offenlandbereiche sowie 

der Gehölze beschränkt werden. 

Grauammer (Emberizia calandra), Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alau-

da arvensis) und Braunkehlchen (Saxicola rubetra) zählen zu den Offenlandbrü-

tern solcher Flächen.  

Offenlandbrüter ruderaler Randbereiche werden diese auch nach Umsetzung der 

Planung wieder vorfinden. Für diese Arten ergibt sich somit wirkbeding kein er-

höhter Untersuchungsbedarf. Das Eintreffen von Verbotstatbeständen ist unter 

Einhaltung der Bauzeitenregulierung ausgeschlossen.  

Gebüsche und Sträucher innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches können 

relevante Gehölzbrüter wie Heckenbraunelle (Prunella modularis), Gartengras-

mücke (Sylvia borin), Bluthänfling (Carduelis cannabina), Dorngrasmücke (Sylvia 

communis), Gelbspötter (Hippolais icterina), Goldammer (Emberiza citrinella), 

Klappergrasmücke (Sylvia curruca) und Amsel (Turdus merula).  

Eine Brutaktivität dieser Arten in den Gehölzen kann angenommen wer-

den. 

Zusammenfassend ist ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Zau-

neidechse sowie für die gehölz- und bodenbrütende Vogelarten ab-

zuleiten. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 
 
Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und 

Landschaft definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflä-

chen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-

henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-

turhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen die Festsetzungen 

der in Rede stehenden Bebauungspläne auf Tiere, Pflanzen und die biologische 

Vielfalt des Untersuchungsraumes haben können. 

Die Beeinträchtigung bis hin zum Entzug von Lebensräumen sind für Pflanzen 

und Tiere auf den Planungsraum selbst und die damit in Verbindung stehende 

Festsetzung eines Wohngebietes begrenzt. 

Zur Vermeidung und Minimierung von Wirkungen auf Lebensräume und Arten mit 

einer besonderen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz wurden folgende 

Maßnahmen in das Planungskonzept der Stadt integriert: 

• Begleitung der Baufeldfreimachung durch eine ökologische Baubetreuung  

• Entwicklung von Gehölzstrukturen im Norden und Osten als Rückzugsraum 

für Tiere und Bruthabitat 

• Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode oder Kartierung unmittel-

bar vorher  

• Sollten vor dem Eingriff unmittelbar betroffener Bereiche Individuen von 

Zauneidechsen nachgewiesen werden, sind diese in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom Bauge-

schehen fernzuhalten bzw. in geeignete und ggf. herzustellende Ersatzha-

bitate umzusetzen. Die regelmäßige Mahd führt bereits zu einer Vergrä-

mung.  

• Schaffung von Extensivgrünland 

 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Bei Umsetzung der Planung können baubedingte Wirkungen entstehen, diese be-

schränken sich jedoch auf die Errichtungsphase und sind damit temporär.  

Der zeitweilige Habitatverlust bezieht sich auf das faunistische Arteninventar. 

Bedingt durch direkten oder indirekten Flächenverlust in der Bauphase steht die 

Vorhabenfläche nur begrenzt als Lebensraum zur Verfügung. Diese Wirkung 

könnte in Folge der Anwesenheit von Menschen sowie durch Fahrzeugbewegun-

gen bzw. ein erhöhtes Verkehrsaufkommen hervorgerufen werden.  

Mit der Umsetzung von bauvorbereitenden Maßnahmen im Plangebiet ist die Be-

seitigung von potenziellen Lebensräumen von Zauneidechsen und europäischen 

Vogelarten nicht gänzlich auszuschließen.  
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2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Anlagebedingt entstehen mit Umsetzung der Planung Versiegelungen durch die 

geplanten baulichen Anlagen und Verkehrsflächen, die zu einer nachhaltigen Ver-

änderung der oberen Bodenschicht führen. Potenzielle Lebensräume der unter-

suchten Artengruppen stehen damit auf der Vorhabenfläche nicht mehr zur Ver-

fügung.  

Betriebsbedingte Wirkungen sind Wirkungen, die unmittelbar mit dem vorge-

sehenen Wohngebiet in Verbindung stehen. Dazu zählen z.B. Verkehrsaufkom-

men oder optische Reize. Die dadurch erzeugten Reizkulissen können sich unmit-

telbar auf die Artenzusammensetzung auswirken.  

 

3.  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des 

Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt 

werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb 

des Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen.  

 

3.1.2 Tierarten 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der besonders 

geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen bzw. zu töten oder 

ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Tötungsverbot).  

Für das Vorhaben ist von einer baubedingten Verbotsverletzung auszugehen, 

wenn die mit dem Bau der in Verbindung stehenden Handlungen voraussehbar 

zur Tötung von Exemplaren einer Art führen.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier.  
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng 

geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-

, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stö-

ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot).  

Veränderungen von Aktivitätsmustern, ein höherer Energieverbrauch oder der 

Abzug von Tierarten in ungünstige Gebiete können zu relevanten Störungen füh-

ren und damit den Erfolg der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Überwinterung 

oder Wanderung gefährden. Dabei ist auch die zeitliche Komponente zu berück-

sichtigen. So sind Störungen nur während der Bauphase relevant. Maßgebend ist 

dabei, ob sich der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlech-

tert (Erheblichkeitsschwelle).  

Unter einer lokalen Population werden alle Individuen einer Art verstanden, die 

eine Fortpflanzungs- und Überlebensgemeinschaft bilden und einen zusammen-

hängenden, abgrenzbaren Raum gemeinsam bewohnen.  

Der Erhaltungszustand wird dann verschlechtert, wenn sich der Bestand einer 

lokalen Population vorhabenbedingt dauerhaft verringern würde.  

Sollte ein kurzzeitiges Ausweichen aus dem Störungsfeld möglich sein, sind in 

der Regel keine dauerhaften Auswirkungen auf die Lokalpopulation zu erwarten. 

Der Verbotstatbestand wird entsprechend nicht erfüllt.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Es ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Zerstö-

rungsverbot von Fortpflanzungs- und Ruhestätten). 

Zu prüfen sind somit alle Lebens- und Teillebensräume, die von geschützten Ar-

ten aktuell zur Fortpflanzung oder zum Ausruhen genutzt werden.  

Unter die Begriffsdefinition Fortpflanzungs- und Ruhestätte fallen beispielsweise 

auch alle Bereiche, die potenziell diese Funktionen erfüllen können. Damit bein-

haltet das Zerstörungsverbot auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die mit ho-

her Wahrscheinlichkeit wiederbesetzt werden.  

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann. 
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Art:   

Zauneidechse (Lacerta agilis)  

 
Schutzstatus 

 Anhang IV FFH-Richtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
Ursprünglich ist die Art als ein Waldsteppenbewohner zu bezeichnen, der in Mitteleuropa durch die nacheiszeitliche Wieder-
verwaldung zurückgedrängt wurde. Heute werden naturnahe bzw. anthropogen gestaltete Habitate wie Dünengebiete, Hei-
den, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen, Ruderalfluren, Abgrabungsflä-
chen und Brachen als Lebensraum bevorzugt. 

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage (südliche Exposition, Hangneigung max. 40 %), ein lockeres gut 
drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageplätzen, spärlich bis mittelstarke Vegetation und das 
Vorhandensein von Kleinstrukturen wie Steinen, Totholz usw. als Sonnenplätze auf. Fels- und Erdspalten, vermoderte Baum-
stubben, verlassene Nagerbauten oder selbstgegrabene Röhren dienen als Überwinterungsquartiere. (www.lung.mv-
regierung.de) 

Zu den wichtigsten Schutzmaßnahmen gehören die Sicherung vorhandener Habitate und deren Strukturen (Überwinterungs-
raum, Versteckplatz, Sonnenplatz, Jagdgebiet).  

Vorkommen: 

- in Mecklenburg- Vorpommern flächendeckend  

Gefährdungsursachen: 

- Beseitigung von Ökotopen, Kleinstrukturen oder Sonderstandorten  

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Bei stichprobenartigen Untersuchungen im Sommer 2020 konnten keine Individuen festgestellt werden. Ein Vorkommen gilt 

jedoch als generell möglich. Der Planungsraum stellt allerdings generell kein Optimalhabitat dar, da er einer regelmäßigen 

Mahd unterliegt, was zu einer Vergrämung führt.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 
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Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- die Baufeldfreimachung wird von einer ökologischen Baubetreuung begleitet 

- sollten vor dem Eingriff unmittelbar betroffener Bereiche Individuen von Zauneidechsen nachgewiesen werden, sind diese in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom Baugeschehen fernzuhalten bzw. in 

geeignete und ggf. herzustellende Ersatzhabitate umzusetzen. Die regelmäßige Mahd führt bereits zu einer Vergrämung. 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

  

       Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung    

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Verletzungen oder Tötungen von Tieren sind gegenwärtig nicht zu befürchten. Der Planungsraum stellt kein Optimalhabitat 
dar. Zur Vermeidung des Tötungsverbotes ist der Planungsraum ist die Baufeldfreimachung durch eine ökologische Baube-
treuung zu begleiten. Nachgewiesene Individuen sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durch geeignete 
Absperrungen vom Baugeschehen fernzuhalten bzw. in ggf. herzustellende Ersatzhabitate umzusetzen. Verbotstatbestände 
nach § 44 des BNatSchG werden dadurch vermieden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  
Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Nachgewiesene Individuen sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom 
Baugeschehen fernzuhalten bzw. in ggf. herzustellende Ersatzhabitate umzusetzen. Verbotstatbestände nach § 44 des 
BNatSchG werden dadurch vermieden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) bedarfsweise erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Nachgewiesene Individuen sind Ende März bis Anfang April, also vor der Eiablage in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom Baugeschehen fernzuhalten bzw. in geeignete und ggf. herzustellende 
Ersatzhabitate umzusetzen.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1   

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkom-

mende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). 

Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wildle-

benden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnli-

che Handlungen zu stören. 

Berücksichtigt man die Ausstattung des Planungsraumes so bleibt generell fest-

zuhalten, dass dieser anthropogenen Belastungen ausgesetzt ist. Dennoch kön-

nen die Flächen als potenzielles Bruthabitat für Vogelarten mit variablen Niststät-

ten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Auch die angrenzenden Gehölze kön-

nen als Bruthabitat störungsunempfindlicher Brutvogelarten dienen.  
 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau des 

geplanten Gewerbeparks bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tötung 

von Exemplaren einer Art führt.  

Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flä-

cheninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen 

Niststätten von europäischen Vogelarten.  

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 

 

Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe: Gehölzbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Heckenbraunelle, Gartengrasmücke, Bluthänfling, Dorngrasmücke, Gelbspötter, Goldammer, Klapper-
grasmücke und Amsel  

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der Hecken und Feldgehölze  
- jährlich neuer Nestbau 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
- Ernährung: Insekten, Spinnen, seltener Weichtiere 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- verbreitet 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Feldgehölzen, Hecken oder Gebüschen 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

    nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Innerhalb des Untersuchungsraums befinden sich geeignete Habitate wie Gehölze und Hecken in denen ein Bruthabitat der 

o.g. Vogelarten nicht auszuschließen ist. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: mäßig 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit 

  oder Kartierung unmittelbar vor Beginn der Baufeldfreimachung 

- eng aneinander liegende Bauereignisse 

- Erhalt und Entwicklung der Gehölze im Norden und Westen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 
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Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode 

vollständig vermieden werden.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Durch die vorhandenen und angrenzenden Nutzungen handelt es sich bereits um ein störungsunempfindlicheres Artenspekt-

rum. Durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode kann das Eintreffen des Störungsverbotes vermieden werden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar vor Baubeginn 

kann das Eintreffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Grauammer (Emberizia calandra), Schafstelze (Motacilla flava), Feldlerche (Alauda arvensis) und Braun-
kehlchen (Saxicola rubetra) 

 

Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der trocknen, überwiegend offenen, gut durchsonnten Habitate  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Mecklenburg-Vorpommern: 
- in Mecklenburg-Vorpommern selten, teilweise rückläufige Bestände 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Im Untersuchungsraum ist ein Vorkommen möglich. Auf Grund der regelmäßigen Mahd der Fläche und der angrenzenden 
Bundesstraße ist der Untersuchungsraum suboptimal als Brutplatz geeignet. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Baufeldfreimachung erfolgt außerhalb der Brutperiode zwischen dem 30. Oktober und dem 28. Februar 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- Schaffung von Extensivgrünland auf einer Fläche von einem Hektar  

- Mahd dieser Fläche nicht vor dem 15. Juli eines Jahres 

- Schleppen und Walzen der Wiesen nicht in der Zeit vom 1. April bis zum 1. Mahdtermin 

- Verbot des Aufbringens von synthetischem Dünger, Pflanzenschutzmittel und Umbruch der Fläche 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Der Baufeldfreimachung ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erfolgt somit nicht. Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, 

kann davon ausgegangen werden, dass die Bauereignisse im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem 

Ausweichen der untersuchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate führt. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  

  



S e i t e  | 17    

 

Bearbeitungsstand: Februar 2021                                               Bebauungsplan Nr. 21  
„Wohngebiet Alte Gärtnerei“ 

  

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Mit einer Baufeldfreimachung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit und eng aneinander liegende, ineinander übergehende 

Bauereignisse kann eine Störung potenziell vorkommender Individuen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht- und Mauser-

zeit vollständig vermieden werden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Der Bauzeit ist nach Abschluss der Brutperiode vorgesehen. Eine Beseitigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten erfolgt nicht. Sofern die Errichtungsphase jedoch noch vor Eintreten der Brutperiode beginnt, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Bauereignisse im späteren Verlauf zu einer Vergrämung und damit zu einem Ausweichen der unter-
suchten Brutvogelarten auf umliegende Ersatzhabitate führt. Außerdem wird insbesondere für die bodenbrütenden Brutvogel-
arten auf einer Fläche von einem Hektar Flur 5, Flurstück 176 der Gemarkung Penzlin (s. Karte) eine Teilfläche eines intensiv 
genutzten Ackers in Extensivgrünland umgewandelt. Für die Extensivierung müssen die oben beschriebenen Anforderungen 
eingehalten werden.  

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung sind bereits anthropogen vorbelastete Standorte vorgesehen. 

Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-

schutz werden nicht beansprucht.  

Um das Eintreffen von Verbotstatbeständen in Bezug auf das potenzielle Vor-

kommen der Zauneidechse zu verhindern, wird die Baufeldfreimachung wird von 

einer ökologischen Baubetreuung begleitet. 

Sollten vor dem Eingriff unmittelbar betroffener Bereiche Individuen von Zau-

neidechsen nachgewiesen werden, sind diese in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom Baugeschehen fernzu-

halten bzw. in geeignete und ggf. herzustellende Ersatzhabitate umzusetzen. Die 

regelmäßige Mahd führt bereits zu einer Vergrämung. Nachgewiesene Individuen 

sind Ende März bis Anfang April vor der Eiablage in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde durch geeignete Absperrungen vom Baugeschehen fernzu-

halten bzw. in geeignete Ersatzhabitate umzusetzen. 

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baube-

ginn eine Kartierung durchgeführt.  

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Gehölz- und Bodenbrütern 

in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten bauli-

chen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

nicht ableiten.  

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann somit ver-

hindert werden. Die Einhaltung ist durch eine ökologische Baubegleitung zu 

überwachen. 

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-

Maßnahmen) sind für bodenbrütende Vogelarten geplant. Durch die Umwandlung 

von Intensivgrünland in Extensivacker kann der Erhalt der Population bodenbrü-

tender Vogelarten gesichert werden.  
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Dazu wird eine Teilfläche des Flurstücks 176, der Flur 5 in der Gemarkung zu Ex-

tensivgrünland entwickelt.  Es bestehen folgende Anforderungen an die Extensi-

vierung: 

• Mahd nicht vor dem 15. Juli eines Jahres   

• Schleppen und Walzen der Wiesen nicht in der Zeit vom 1. April bis zum 1. 

Mahdtermin 

• Verbot des Aufbringens von synthetischem Dünger, Pflanzenschutzmittel 

und Umbruch der Fläche 

Die Maßnahme wird im Grundbuch gesichert. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung ei-

nes Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen 

Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entspre-

chenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden 

Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein dro-

hender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend 

zur Unzulässigkeit des Gewerbegebietes führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Fische, Säugetiere, Amphibien und 

Gefäßpflanzen konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung 

ausgeschlossen werden.  

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Reptilien, Gehölz-, 

Bodenbrüter. Es konnte gutachterlich festgestellt werden, dass unter Einhaltung 

der Maßnahme kein Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar ist. 

Das geplante Wohngebiet ist mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des 

Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug 

auf die untersuchten Arten können unter Einhaltung der vorgesehenen 

Maßnahmen ausgeschlossen werden. 
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